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Fläche für den Gemeinbedarf
Schule und Kita

Stadtplanung 61.1B

Hannover,

( Siegel )

Stadtplanung 61.1B

Hannover,

( Siegel )

Beschluss über die allgemeinen Ziele und
Zwecke der Planung

Der Stadtbezirksrat 7 hat die allgemeinen Ziele und

Zwecke der Planung am .................................... be-

schlossen.

Sachgebietsleitung

Fachbereich Planen und Stadtentwicklung

Hannover, 

Fachbereichsleitung

Für den Planvorschlag

Planung Süd
Hannover,

Öffentliche Unterrichtung und Erörterung

Zeitraum: vom ......................... bis .........................

Die Bekanntmachung  von Ort und Dauer erfolgte in
den hannoverschen Tageszeitungen am ...................

Planzeichenerklärung

NordN

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs
des Bebauungsplanes

Bebauungsplan Nr. 679, 1. Änd. - IGS Südstadt, Altenbekener Damm -
- Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB -

Maßstab 1 : 1500

Zusätzliche Kennzeichnung der überbaubaren
Grundstücksfläche

Baugrenze D
Baudenkmal (Einzelanlage (§ 3 Abs. 2 NDSchG))
Hierfür gelten die Vorschriften des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes
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